
Preisliste 2024 - eingestreute Kurzzeitpflege

Pflegegrad (PG) Ohne PG PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

  in € in € in € in € in € in €

Kosten für Pflege 

(incl. 1,21 € ARB*) 

(incl. 4,26 € ABZU**)

Investitionskosten        

Doppelzimmer 20,88 20,88 20,88 20,88 20,88 20,88

Einzelzimmer 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85

Gesamtpreis pro Tag       

Doppelzimmer 123,68 123,68 147,76 163,94 180,80 188,36

Einzelzimmer 128,65 128,65 152,73 168,91 185,77 193,33

Doppelzimmer      3.762,35        3.762,35        4.494,86        4.987,05        5.499,94      5.729,91   

Einzelzimmer      3.913,53        3.913,53        4.646,05        5.138,24        5.651,12      5.881,10   

Zuschuss  Pflegekasse 0,00                  -          1.774,00        1.774,00        1.774,00      1.774,00   

Eigenanteil pro Monat    
   

            

Doppelzimmer      3.762,35        3.762,35        2.720,86        3.213,05        3.725,94      3.955,91   

Einzelzimmer      3.913,53        3.913,53        2.872,05        3.364,24        3.877,12      4.107,10   

Preise gültig bis 31.12.2024

* ARB = Ausbildungsrefinanzierungsbeitrag / Ausbildungsumlage

** ABZU = Ausbildungszuschlag gemäß Pflegeberufegesetz

 der Pflege für bis zu einem Gesamtbetrag von 1.774 € im Kalenderjahr. Der Betrag kann um bis zu 1.612 € aus noch nicht 

in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege auf insgesamt 3.386 € im Kalenderjahr erhöht werden.

Bei Pflegegrad 1-5 besteht die Möglichkeit, die Kosten der Kurzzeitpflege ergänzend über den Anspruch auf

Entlastungsleistungen (§ 45 b SGBXI) in Höhe von monatlich 125 € zu finanzieren, sofern der Betrag nicht bereits anders

verwendet wurde.

Wenn keine Pflegebedürfitgkeit festgestellt ist, kann die Krankenkasse die erforderliche Kurzzeitpflege für eine

Übergangszeit erbringen. Die gilt insbes. nach einem Krankenhausaufenthalt, einer ambulanten Operation oder einer 

ambulanten Krankenhausbehandlung. Im Hinblick auf die Leistungsdauer und die -höhe gilt § 42 Absatz2 Satz 1 und 2 

des Elften Buches.

 

126,3361,65 61,65 85,73 101,91 118,77

** Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf 8 Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten

41,1541,15

Gesamtpreis pro 

Monat (x30,42 Tage)
      

Kosten für Unterkunft 

und Verpflegung
41,15 41,15 41,15 41,15



Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Rebekka Schmitt-Hill, Einrichtungsleitung

SeniorenZentrum Hanns-Joachim-Haus, Klosterstraße 33, 66271 Kleinblittersdorf

Telefon: 06805/2010, Fax: 06805/201 109

www.hanns-joachim-haus-seniorenzentrum.de



 

** Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf 8 Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten


